
B 1612 

Bayerisclles 39 

Gesetz.. und Verordnul1gsblatt 
Nr.4 

Datum 

10.2.2000 

10.2.2000 

10.2 .2000 

10.2.2000 

8.2.2000 

1.2.2000 

21.1 .2000 

25.1.2000 

20.1.2000 

München, den 15. Februar 

Inhalt 

Gesetz zur parlamentarischen Kontrolle der Staatsregierung hinsichtlich der Maßnahmen nach 
Art. 13 Abs. 3 bis 5 des Grundgesetzes sowie der Tätigkeit des Landesamts für Verfassungsschutz 
(Parlamentarisches Kontrollgremium-Gesetz - PKGG) ..... .. ........ .. . . ..... .. .... .............. . 

12-4-1 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Architektengesetzes und des Bayerischen Ingenieurekammer-
gesetzesBau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . .. . ..... ....... . 

2133-1-1,2133-2- 1 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Presse, des Bayerischen Rundfunkgesetzes und des Bayeri-
sehen Mediengesetzes ...... . ......... ... .... .. . ...... . ...... .. ..................... ... . .. ...... . 

2250-1-1, 2251-1-WFK, 2251-4-S 

Gesetz zur Änderung des Dolmetschergesetzes ........ . .. . ......... . ... .... .... .. .... . .. . ..... . .. . 
300-12-1-J 

Verordnung zur Regelung der besonderen Ausleseverfahren für die Einstellung in Laufbahnen des 
mittleren und gehobenen nichttechnischen Dienstes (AVfV) ............ . .. . . ... .. .. .. ............. . 

2038- 3-1-2-F 

Satzung zur Änderung der Satzung der Bayerischen Forschungsstiftung 
282-2- 11-1-W 

Verordnung über kommunale Namen, Hoheitszeichen und Gebietsänderungen (NHGV) 
2020- 5-1-J 

Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Gliederung der Universitäten 
2210- 2-10-2-WFK 

Bekanntmachung über die Verbindlicherklärung der Sechsten Änderung des Regionalplans der 
Region Oberpfalz-Nord (6) ...................................................... ... ...... . ..... . . 

230-1-10-U 

2000 

Seite 

40 

42 

44 

46 

48 

53 

54 

57 

58 



42 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 4/2000 

2133-1-1,2133-2-1 

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Architektengesetzes und des 
Bayerischen IngenieurekammergesetzesBau 

Vom 10. Februar 2000 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgen
de Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht 
wird: 

§ 1 

Das Bayerische Architektengesetz (BayArchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. August 
1994 (GVBl S. 934, BayRS 2133-1-1), geändert durch 
§ 2 des Gesetzes vom 26. Juli 1997 (GVBl S. 323) , wird 
wie folgt geändert: 

1. Art . 20 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Beschl üsse zum Erlass und zur Änderung der 
Satzung, der Wahlordnung, der Berufsordnung, der 
Beitrags- und Gebührenordnung und zur vorzeiti
gen Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesen
den Mitglieder der Vertreterversammlung, minde
stens aber der Mehrheit der Mitglieder der Vertre
terversammlung zu fassen." 

2. Art . 37 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Präsidenten der Oberlandesgerichte 
München und Nürnberg und der Präsident des 
Bayerischen Obersten Landesgerichts bestellen für 
die Dauer von fünf Jahren jeweils für das bei ihrem 
Gericht errichtete Berufsgericht und Landesberufs
gericht die Mitglieder und ihre Vertreter sowie für 
jedes Berufsgericht einen Untersuchungsführer und 
seinen Vertreter. " 

§2 

Das Gesetz über den Schutz der Berufsbezeichnung 
"Beratender Ingenieur" und "Beratende Ingenieurin" 
sowie über die Errichtung einer Bayerischen Ingenieu
rekammer Bau (Bayerisches Ingenieurekammergesetz 
Bau - BaylKaBauG) vom 8. Juni 1990 (GVBl S. 164, 
BayRS 2133-2-1), zuletzt geändert durch § 3 des Geset
zes vom 26. Juli 1997 (GVBl S. 323), wird wie folgt 
geändert: 

1. Art. 13 Abs. 6 wird aufgehoben. 

2. Art. 14 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) Beschlüsse zum Erlass und zur Änderung der 
Satzung, der Wahlordnung, der Berufsordnung, der 
Beitrags- und Gebührenordnung und zur vorzeiti
gen Ab berufung von Mi tgliedern des Vorstands sind 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesen
den Mitglieder der Vertreterversammlung, mindes
tens aber der Mehrheit der Mitglieder der Vertreter,. 
versammlung zu fassen ." 

3. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) lIn die Liste der bauvorlageberechtigten 
Ingenieure ist auf Antrag einzutragen: 

1. wer als Angehöriger einer Fachrichtung des 
Bauingenieurwesens auf Grund des Ingenieur
gesetzes die Berufsbezeichnung "Ingenieur" 
oder "Ingenieurin" zu führen berechtigt ist und 

2 . eine praktische Tätigkeit in dieser Fachrich-
tung von mindestens drei Jahren ausgeübt hat. 

2Über die Eintragung in die Liste entscheidet der 
Eintragungsausschuss. 3 Art. 6 und 7 gelten ent-
sprechend. . 

b) Es werden folgende Absätze 3 bis 5 angefügt: 

,,(3) Die Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 
erfüllt auch, wer als Angehöriger eines Mitglied
staates der Europäischen Union oder eines an
deren Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum ein dem Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1 entsprechendes Diplom, Prüfungs
zeugnis, einen sonstigen Befähigungsnachweis 
oder einen nach europäischem Recht dem Diplom 
gleichzusetzenden Ausbildungsnachweis eines 
anderen Mitglied- oder Vertragsstaates und eine 
Bescheinigung über eine Berufserfahrung nach 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 besitzt. 

(4) lEingetragen werden kann auch, wer eine 
der jeweiligen Fachrichtung entsprechende 
Ausbildung an einer Hochschule außerhalb der 
Europäischen Union oder eines anderen Ver
tragsstaates des Abkommens über den Europäi
schen Wirtschaftsraum (Drittstaat) erfolgreich 
abgeschlossen hat . 2Die Ausbildung muss der
jenigen an einer Hochschule in der Europäischen 
Union oder nach dem Recht der Europäischen 
Gemeinschaften gleichwertig sein. 3Entspre
chendes gilt für die Anerkennung der Berufs
erfahrung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2. 

(5) IDie Eintragung kann bei Bewerbern, die 
nicht Deutsche im Sinn des Art . 116 des Grund
gesetzes sind, versagt werden, wenn die Gegen
seitigkeit nicht gewährleistet ist. 2Dies gilt nicht 
für Staatsangehörige der Europäischen Union 
oder die nach dem Recht der Europäischen Ge
meinschaften wie Angehörige der Europäischen 
Union zu behandeln sind." 

4. Art. 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Präsidenten der Oberlandesgerichte 
München un<;l. Nürnberg und der Präsident des 
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Bayerischen Obersten Landesgerichts bestellen 
für die Dauer von fünf Jahren jeweils für das bei 
ihrem Gericht errichtete Berufsgericht und Lan
desberufsgericht die Mitglieder und ihre Vertre
ter sowie für jedes Berufsgericht einen Untersu
chungsführer und seinen Vertreter." 

b) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Im Übrigen gelten die Vorschriften des Heil
berufe-Kammergesetzes in der jeweils gelten
den Fassung darüber, welche Personen nicht zu 
Richtern ernannt werden dürfen, in welchen 
Fällen das Richteramt erlischt , ruht oder abge
lehnt werden kann, in welchen Fällen die Rich
ter vom Richteramt ausgeschlossen sind und 
ihre Bestellung zu widerrufen ist, ferner die Re
gel ung über die Bestellung eines Nachfolgers vor 
Ablauf der Amtszeit als Richter, über den 
Rechtsweg bei Widerruf der Richterbestellung 
oder bei Erlöschen des Richteramts und über die 
Entschädigung der ehrenamtlichen Richter ent
sprechend. " 

5. Art. 32 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Für die Berufsgerichtsbarkeit der Kammer
mitglieder gelten im Ubrigen die Vorschriften des 
Heilberufe-Kammergesetzes sinngemäß mit Aus
nahme von Art. 82 Abs. 2 und 3." 

§3 

In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2000 in Kraft. 

München, den 10. Februar 2000 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. Edmund S t 0 i b e r 
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